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NIEDERSCHRIFT Nr. GR/005/2023 

 
über die Sitzung des Gemeinderates von Pians am Donnerstag, den 14. Dezember 
2023 um 20:00 Uhr im Gemeindeamt Pians. 
 
Gemeinderatsmitglied Ladner Benjamin, der bei der Agrarausschusssitzung um 19:30 
Uhr anwesend war, musste die Agrarsitzung um ca. 19:40 Uhr unter TOP 2 kurzfristig 
wieder verlassen. 
 
Bürgermeister Harald Bonelli stellt den Antrag die Öffentlichkeit bei 
Tagesordnungspunkt 3, mit Ausnahme der 3 anwesenden im Projekt involvierten 
Personen, auszuschließen. Der Gemeinderat beschließt einstimmig mit 10 JA- und 0 
NEIN-Stimmen die Öffentlichkeit zu Tagesordnungspunkt 3 auszuschließen und das 
Protokoll zu diesem TOP nicht zu veröffentlichen. 
 

TAGESORDNUNG 
 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Bürgermeister 
2. Bericht des Bürgermeisters 
3. Beratung und Beschlussfassung über das BVH auf GP 546 
4. Vorstellung Projekt Agri-PV Freiflächenanlage Pians-Grins 
5. Beratung und Beschlussfassung über die öffentliche Auflage der Änderung des 

Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 276/1 KG 84009 Pians 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Grundteilung im Bereich der Gst. 3085, 

703/1 und 700/1 lt. Vermessungsurkunde GZL.: 8718A 
7. Beschlussfassung des Jahresvoranschlages für das Jahr 2024 sowie den 

mittelfristigen Finanzplan 2025 bis 2028 
8. Beratung und Beschlussfassung über die Beitragszahlungen von 

Fremdgemeinden für die Kinderkrippe Pians 2024 
9. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

9.1. Letzte Veranstaltung 
9.2. Spielplatz Herrengasse 
9.3. eCarsharing 
9.4. Eislaufplatz 

 
Anwesende: BGM Harald Bonelli, Vize-BGM Adolf Leitner, GRin Stephanie Raich, GR 
Ing. Hubert Kolp, GV Andreas Hauser, GRin Bärbel Prantauer, GR Thomas Zangerl, 
GR Ing. Michael Ganahl, GRin Melanie Klien, GR Ing. Mathias Schuler, AL Karlheinz 
Grießer,  
Entschuldigt: GR Benjamin Ladner,  
 
Zu Punkt 1.) 
Nach der Begrüßung der Erschienen wurde die Sitzung eröffnet und die 
Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden Bürgermeister Harald Bonelli festgestellt. 
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Zu Punkt 2.) 
Bericht des Bürgermeisters von 04.11.2023 bis 07.12.2023. Der Bericht des 
Bürgermeisters liegt am Gemeindeamt Pians zur Einsicht auf.  
 
Zu Punkt 3.) 
Bürgermeister Harald Bonelli stellt den Antrag die Öffentlichkeit bei 
Tagesordnungspunkt 3 mit Ausnahme der 3 anwesenden im Projekt involvierten 
Personen auszuschließen. Der Gemeinderat beschließt einstimmig mit 10 JA- und 0 
NEIN-Stimmen die Öffentlichkeit zu Tagesordnungspunkt 3 auszuschließen und das 
Protokoll zu diesem TOP nicht zu veröffentlichen. 
 
TOP 3 – eigenes Protokoll  
 
Zu Punkt 4.) 
Neubarth Jürgen von der Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften Unser Strom Landeck 
stellt dem Gemeinderat das Projekt Agri-PV-Freiflächenanlage Pians-Grins mit 
Batteriespeicher im Bereich Eichig vor. Er gibt einen Einblick in die Anfänge, den 
aktuellen Stand und die weiteren Schritte.  
 
Seitens des Entwicklers positiv zu sehende Punkte: 

 Langfristige Pachtzahlungen an die Grundstückseigentümer:innen 
 Sehr hohe Solarerträge (Solarstrahlung bis 1.490 kWh/m2 p.a.) 
 Ehrenamtliche Projektentwicklung durch EEG Unser Strom Landeck mit 

Unterstützung durch lokale Partner:innen 
 Frühzeitige Einbeziehung relevanter Stakeholder:innen in die 

Projektentwicklung 
 Schaffung eines ökologischen Mehrwerts durch langfristige Sicherung einer 

landwirtschaftlichen Nutzung (Schafbeweidung) und damit Vermeidung 
Verbuschung 

 Extensive Belegung der Flächen mit bifazialen PV-Modulen – Anforderungen 
des Naturschutzes werden gleichermaßen wie energiewirtschaftliche 
Anforderungen berücksichtigt 

 Innovatives regionales Crowd Funding zur Möglichkeit einer finanziellen 
Beteiligung der Bürger:innen vor Ort angestrebt 

 Stromlieferung zu langfristig planbaren Gestehungskosten an EEGs (inkl. 
Pflegeheim Grins) sowie über Direktleitungen an Handl Tyrol in Pians 

 Kombination mit Großbatteriespeicher zur Erhöhung des EEG-
Eigendeckungsanteils sowie zur netz- und systemdienlichen Integration des 
PV-Strom 

 
Der Gemeinderat bedankt sich bei Neubarth Jürgen für die detaillierte Vorstellung. 
 
Zu Punkt 5.) 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Pians 
mehrheitlich mit 9 JA-, 0 NEIN-Stimmen und 1 Stimmenthaltung w. Befangenheit, 
gemäß § 68 Abs. 3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, 
idgF, den vom Planer Planalp ausgearbeiteten Entwurf mit der Planungsnummer 618-
2023-00004, über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Pians im 
Bereich 3009, 268, 276/1, 270 KG 84009 Pians durch 4 Wochen hindurch zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
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Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 
Pians vor: 
 
Umwidmung 
 
Grundstück 268 KG 84009 Pians 
 
rund 42 m² 
von Freiland § 41 
in 
Wohngebiet § 38 (1) 
 
weiters Grundstück 270 KG 84009 Pians 
 
rund 53 m² 
von Freiland § 41 
in 
Wohngebiet § 38 (1) 
 
weiters Grundstück 276/1 KG 84009 Pians 
 
rund 3 m² 
von Freiland § 41 
in 
Wohngebiet § 38 (1) 
 
weiters Grundstück 3009 KG 84009 Pians 
 
rund 14 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
 
Festlegungen des Verlaufs geplanter Straßen und Verkehrswege 
 
Geplante örtliche Straße § 53.1 im Bereich der Grundstücke 
3009 KG 84009 Pians (rund 14 m²) 
 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem 
Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 
Person oder Stelle abgegeben wird. 
  



  Seite 4 von 5

 
Zu Punkt 6.) 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig mit 10 JA- 0 NEIN-Stimmen die Übernahme 
(Inkamerierung) der Teilfläche (1) von 8 m2 und der Teilfläche (2) von 21 m2 in das 
öffentliche Gut der Gemeinde Pians Gst. 3085 in EZ 269 lt. Vermessungsurkunde GZ: 
8718A (Dipl.-Ing. RIHA Alexander MSc) vom 21.06.2023. Gleichzeitig wird der 
Beschluss für die grundbücherliche Durchführung gefasst und der Bürgermeister 
Harald Bonelli mit der Antragstellung gemäß LiegTeilG §§ 15 ff beauftragt. 
 
Zu Punkt 7.) 
Voranschlag 2024 sowie mittelfristiger Finanzplan 2025 bis 2028 

 
Der Entwurf des Voranschlages 2024 sowie der mittelfristige Finanzplan 2025 bis 2028 wurde 
unter Berücksichtigung der ab 01.01.2020 gültigen, neuen Anforderungen der Voranschlags- 
und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (kurz „VRV 2015) mit folgendem Zahlenbild 
erstellt. 

 

Finanzierungshaushalt Jahr 2024 Jahr 2025 Jahr 2026 Jahr 2027 Jahr 2028
Mittelaufbringung (Einnahmen) 2.809.300,00 2.461.400,00 2.560.900,00 2.666.000,00 2.791.500,00

Mittelverwendung (Ausgaben) 2.809.300,00 2.373.200,00 2.408.400,00 2.272.600,00 2.350.100,00

Differenz 0,00 88.200,00 152.500,00 393.400,00 441.400,00

Ergebnishaushalt Jahr 2024 Jahr 2025 Jahr 2026 Jahr 2027 Jahr 2028
Mittelaufbringung (Einnahmen) 2.730.200,00 2.491.400,00 2.619.200,00 2.692.000,00 2.813.700,00

Mittelverwendung (Ausgaben) 2.835.200,00 2.645.700,00 2.672.500,00 2.521.600,00 2.582.000,00

Differenz -105.000,00 -154.300,00 -53.300,00 170.400,00 231.700,00

 
Der Finanzierungshaushalt ist für das maßgebliche Voranschlags-Jahr 2024 ausgeglichen. 
 
Der Ergebnishaushalt prognostiziert den Erfolg des Jahres 2024, wobei ein Positiv-Wert 
einem „Gewinn“ bzw. ein Negativ-Wert einem „Verlust“ gleichgesetzt werden kann. 

Die ausgewiesenen Gewinne bzw. Verluste in den Jahren 2024 bis 2028 resultieren 
hauptsächlich aus den ab dem Jahr 2020 neu auszuweisenden Abschreibungen, welche sich 
rechnerisch aus dem Gemeinde-Vermögen ergeben und den errechneten Rückstellungen. 
 
Der Gemeinderat beschließt jeweils einstimmig den Voranschlag 2024 sowie den 
mittelfristigen Finanzplan 2025 bis 2028. 
 
Zu Punkt 8.) 
Für das Jahr 2024 beschließt der Gemeinderat einstimmig mit 10 JA- und 0 NEIN-
Stimmen folgende Abrechnungsmodalitäten für die Beitragszahlungen von 
Fremdgemeinden für die Betreuungsplätze in der Kinderkrippe Pians: Der 
Betreuungsplatz für ein Kind wird ab 01.01.24 mit EUR 92,63,-- pro Woche festgesetzt. 
Die Abrechnung an die Fremdgemeinden erfolgt monatlich im Nachhinein, die 
Berechnung erfolgt jedoch wochenweise. Beispiel: Wenn ein Kind 1 Tag in der Woche 
anwesend ist, wird 1 Woche weiterverrechnet. 
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Zu Punkt 9.1.) 
Die klare Zuweisung der Aufgaben bei der Veranstaltung am 02.12.2023 war nicht 
ausreichend kommuniziert. Es wird vorgeschlagen, dass künftige Veranstaltungen 
eine verbesserte Planung und transparentere Aufgabenverteilung aufweisen sollten. 
 
Zu Punkt 9.2.) 
Der Spielplatz in der Herrengasse bleibt aufgrund der Gefahr von Hangrutschungen 
weiterhin gesperrt. Bislang wurde keine Lösungsvorschlag vom Grundeigentümer 
vorgelegt. 
 
Zu Punkt 9.3.) 
Das Thema eCarsharing, welches bereits in umliegenden Gemeinden wie z.B. 
floMobile gestartet wurde, wird in der Gemeinde Pians weiterhin beobachtet. Die 
Entscheidung für die Einführung steht noch aus, da man auf Erfahrungsberichte 
anderer Gemeinden wartet. 
 
Zu Punkt 9.4.) 
Das Thema des Eislaufplatzes in der Herrengasse wurde diskutiert. Es gab 
Unstimmigkeiten bezüglich der Herstellung der Planie und der Auswahl eines 
geeigneten Materials, um den Wasserabfluss in den Griff zu bekommen. Die zeitliche 
Umsetzung gestaltet sich als schwierig, insbesondere aufgrund des 
unvorhergesehenen starken Schneefalls. 
 
 
Nachdem keine neuen Anträge oder Anfragen mehr eingebracht werden, wird die 
Sitzung um 22:30 Uhr geschlossen.  
 
Angeschlagen am:  
Abgenommen am:  
 
Der Bürgermeister: 
Harald Bonelli 

 

 

Dieses Dokument wurde von  Harald Bonelli elektronisch gefertigt und amtssigniert. 
 

Datum  20.12.2023 
SID  65F90F3E1181F6CF24AC65 
 

Informationen zur Prüfung finden Sie unter: www.pians.tirol.gv.at/Gemeindeamt/Unsere_Amtssignatur 
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